
Schnellübersicht für den Ablauf bei der Behandlung von Versicherten gemäß 
Auslandsabkommen von der Erfassung bis zur Abrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legt zur Behandlung einen der folgenden 
gültigen Anspruchsnachweise vor: 
• ������eine Europäische Krankenversichertenkarte 

(EHIC) oder����������������  
• eine provisorische Ersatzbescheinigung  

(PEB) sowie einen Identitätsnachweis 
 

PATIENT PRAXIS 

prüft, ob der Anspruchsnachweis einem 
der beigefügten Muster entspricht 

kopiert Anspruchsnachweis und 
Identitätsnachweis oder überträgt die 
Daten in das Muster 80                                                                                                                                      

füllt Muster 81 aus 

prüft, ob Muster 81 ordnungsgemäß 
ausgefüllt wurde u. gibt Anspruchs-
nachweis an Patienten zurück 

kassiert Praxisgebühr von 10 Euro 

stellt Behandlung zur Verfügung 

stellt ggf. Überweisung und Verordnung 
wie für einen in Deutschland gesetzlich 
Versicherten aus (bitte IK der ge-
wählten Krankenkasse und Status 10007 
eintragen) 

Rechnet bei Leistungserbringung die 
Kosten 40120 und 40144 über die KV 
ab 

schickt die für die Krankenkasse vor-
gesehenen Exemplare (Muster 80 oder 
Kopie des Anspruchsnachweises sowie 
Muster 81) unverzüglich an die ge-
wählte Krankenkasse 

Kann der Patient keinen 
Anspruchsnachweis vorlegen, 

ist der Arzt berechtigt, eine 
Vergütung nach GOÄ zu 

fordern! 


